
Corpus evangelicorum

Stände organisierten sich nicht
förmlich als corpus catholicorum,
da sie im Reichstage die Mehrheit
und in dem Kaiser und dem Papste
ihre natürlichen Beschützer hatten.

Corpus inscriptionum s. Epi¬
graphik.

Corpus iuris, lat., Sammlung
von Gesetzen und Rechtsbüchern,
insbes. 1. corpus iuris civilis,
die Sammlung der Rechtsbücher des
oströmischen Kaisers Iustinian (527
bis 565), 2. corpus iuris canonici,
die Sammlung der Rechtsquellen
des kanonischen (kirchlichen) Rechts,
welches alle Rechtssätze umsaßt,
deren verbindliche Kraft aus kirch¬
licher Rechtssatzung, bes. pästlichen
Dekretalen, beruht.

Cortes, span., eig. Hose, Ge¬
richtshöfe, dann Ständeversamm¬
lung, Parlament.

Cuius regio, eius religio s.
Gegenreformation, ius reformancli
und Territorialprinzip, auch Ab¬
solutismus.

D.

Dänische Vesper s. Vesper.
Dauphin, franz., Titel des fran¬

zösischen Kronprinzen (bis 1830)
von der im Z. 1349 an den fran¬
zösischen König abgetretenen Dau¬
phins in Südfrankreich. Zum Ge¬
brauch für den D. (lat. in usum
Delphini) wurde unter Ludwig XIV.
eine von allen anstößigen Stellen
gesäuberte Ausgabe der alten
Klassiker hergestellt.

Debatte, franz., Erörterung (Dis¬
kussion) eines Gegenstandes in Rede
und Gegenrede, bes. im Parlament.

Decemviri legibus scribundis,
lat. = Zehnmänner zur Abfassung
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von Gesetzen, die Urheber der
Zwölstaselgesetze, des ältesten Ge¬
setzbuches der Römer (451/50 v.
Chr.).

Derentralisation, Gegensatz zu
Centralisation (s. d.). Die Über¬
treibung dieses Systems im M.A.
führte zur gänzlichen Auflösung
des Deutschen Reidjes. Die straffe
Centralisation des preußischen
Staates wurde gemildert durch die
©teutschen Reformen (Städte¬
ordnung 1808), die Einführung
der Provinzialstände (i823) und
der Verfassung (1848), sowie durch
die Gesetze über die Kreisordnung
(1872) und die Provinzialordnung
(1875). Vgl. Selbstverwaltung.

I Die deutsche Reichsversassung hält
die richtige Mitte zwischen den
beiden Extremen.

Deck (Verdeck), die den Schiffs¬
raum wagerecht teilenden Böden
und auch die Räume darüber. Der
oberste heißt Oberdeck, der unterste
Zwischendeck.

Deckofsizrere, Unteroffiziere der
deutsd)en Kriegsmarine: Boots- und
Steuerleute, Feuerwerker, Ma-

I schinisten usw.
Defensive, lat., Verteidigungs-

versahren, verteidigende Haltung
(Gegensatz: Offensive), die materiell
stärkere, aber moralisd) sd)wächere
Kampfesweise.

Defensor fidei, lat. — Ver¬
teidiger des Glaubens. Diesen
Titel bekam der englisd)e König
Heinrich VIII. (f 1547) vom Papste
für feine gegen Luther gerichtete
Sd)rift über die sieben Sakramente.

S Auch nach der Trennung von Rom
behielten er und seine Nachfolger
den Titel bei.


